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Fachspezifische Anlage für das Fach Evangelische Theologie und Religionspädagogik  
 
In der Fassung vom 14.10.2010 mit einer redaktionellen Änderung vom 13.09.2013. 
- nichtamtliche Lesefassung -  
 
1. Ziele des Studiums 
 
Mit dem Master-Studium des Faches Evangelische Theologie und Religionspädagogik werden folgende Ziele 
verfolgt: Erwerb erweiterter theologischer und religionspädagogischer Kompetenz in Vorbereitung auf schuli-
sche Arbeitsfelder im Bereich von Grund- und Hauptschule. Evangelische Theologie versteht sich als die wis-
senschaftlich-kritische Auseinandersetzung über und die methodische Auslegung von christlichen Glaubensin-
halten im Dialog mit der eigenen und anderen Konfession und Religion, deren geschichtlicher Entwicklung und 
gegenwärtiger Verwirklichung. Das Studium der evangelischen Theologie und Religionspädagogik an der Uni-
versität Oldenburg zielt darauf, kritischen Dialog mit den gegenwärtigen, historischen, philosophischen, sozial-
wissenschaftlichen, politischen und kulturellen Zeitströmen anzuregen. Das besondere Profil des Studiums ne-
ben dem dialogischen Diskurs innerhalb der eigenen und anderer wissenschaftlicher Diskussion bildet die reli-
gionspädagogische Komponente, die eine enge theoriegeleitete Verflechtung mit Praxis, Berufs- und Arbeitsfel-
dern herstellt. 
 
2. Evangelische Theologie und Religionspädagogik mit dem Berufsziel Lehramt Grund- und Haupt-

schule 
 

Modulbezeich-
nung alt 

Modulbezeich-
nung neu 

Modul-
typ 

Art und Anzahl der 
Veranstaltungen1 

KP Art und Anzahl der  
Modulprüfungen 

AM 5ma Religiö-
se Sozialisation 
und Fachdidaktik 

the450 Religiöse 
Sozialisation und 
Fachdidaktik 

Pflicht 1 SE/VL  
1 SE/VL  
 

6 2 Prüfungen zu je 50 % aus den 
Prüfungsarten:  
1 Klausur oder 
1 Referat oder 
1 Hausarbeit mit Kurzvortrag oder
1 mündliche Prüfung oder 
1 Portfolio mit max. 5 kleineren 
Teilleistungen oder 
andere Prüfungsformen  

Gesamt   6  
 
Fachdidaktik wird in the450 vermittelt. 
 
3. Regelungen zu den Prüfungsleistungen 
 
(1) Die Vergabe der Kreditpunkte setzt die regelmäßige Teilnahme an allen Lehrveranstaltungen des Moduls 
voraus (Workload). Die regelmäßige Teilnahme kann durch die Eintragung in Anwesenheitslisten nachgewiesen 
werden. Eine Bescheinigung der regelmäßigen Teilnahme entfällt. Wer mehr als 25 Prozent einer oder mehre-
rer Lehrveranstaltungen eines Moduls versäumt, wird nicht zur Modulprüfung zugelassen. Über begründete 
Ausnahmefälle von diesen Regelungen entscheiden die Modulverantwortlichen. Eine Meldung der zuständigen 
Modulverantwortlichen an das Prüfungsamt erfolgt nur für diejenigen, die nicht zur Prüfung zugelassen werden.  
 
(2) Die Modulprüfungen werden nach den Festlegungen im Allgemeinen Teil der MPO (Arten der Modulprü-
fungen) abgehalten. Die Prüfungsleistungen sind unter den erhöhten Anforderungen und der persönlichen Pro-
filbildung zu bewerten.  
Die Dauer einer Klausur beträgt in der Regel 90 Minuten; Ein Referat dauert 20 bis 45 Minuten und die dazuge-
hörige Ausarbeitung hat in der Regel einen Umfang von zehn Seiten; Eine Hausarbeit hat den Umfang von maxi-
mal 15 Seiten; Die Dauer einer mündlichen Prüfung beträgt in der Regel 15 Minuten. Über begründete Aus-
nahmefälle von diesen Regelungen entscheiden die Modulverantwortlichen.  

 
4. Empfehlungen für das Studium 
 
Module bilden einen Prozess des Lernens, Forschens und Lehrens ab. Die einzelnen Lehrveranstaltungen ei-
nes Moduls sind eng miteinander vernetzt. Die regelmäßige aktive Teilnahme an jeder Modulveranstaltung ge-
währleistet das Gelingen des Gesamtmoduls. Zur aktiven Teilnahme können gehören: Regelmäßige Anwesen-
heit und Beteiligung in den Veranstaltungen, Vor- und Nachbereitung des Lehrmaterials (z.B. Protokolle, Aufga-
ben, Vorbereitung / Lektüre von Texten) sowie, je nach Veranstaltungsform, die Übernahme von Referaten, 
Kurz- und Impulsreferaten, Präsentationen, Kurzpräsentationen o. ä. Die jeweils geltenden Kriterien aktiver 
Teilnahme werden zu Beginn der Veranstaltung in Kommunikation mit den Studierenden festgelegt. 

                                                 
1 Alternative Lehrformen (z. B. Projekt) sind möglich, wenn gewährleistet ist, dass die Präsenzzeit mindestens der von zwei Lehrveran-

staltungen entspricht. 


